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Bewerbung 

Die Bewerbung ist ab dem 13. Geburtstag möglich und 

findet schriftlich durch die fristgerechte Abgabe des 

Bewerbungsantrages für die Studienvorbereitende 

Ausbildung im Sekretariat der Musikschule statt. 

Zulassung 

Die Zulassung erfolgt nach bestandener Aufnahmeprüfung 

und Vergabe eines Platzes und ist in der Regel für die Dauer 

eines Schuljahres gültig.  

Anforderung an die Aufnahmeprüfung 

• Orientierungstest Musiktheorie 

• 2 Stücke unterschiedlichen Charakters und Stils 

• 1 Etüde (1 Volkslied bei Gesang) ohne Begleitung 

• Einfaches Vom-Blatt-Spiel 

Pianisten, Gitarristen und Akkordeonisten können einen 

Beitrag auch in kammermusikalischer Besetzung wählen. 

Der Schwierigkeitsgrad orientiert sich an der 

Literaturempfehlung von „Jugend musiziert“ für das 

entsprechende Instrument in der „Solo-Wertung“ und 

der entsprechenden Altersgruppe der Bewerberin / des 

Bewerbers. 

 

Anmeldefrist 

15.06.2025 

 

Jury 

Die Jury für die Aufnahmeprüfung bzw. 

Leistungsüberprüfung besteht aus 4 Mitgliedern:  

• Leitung der Musikschule 

• ein Mitglied des Vorstandes des Trägervereins vhs 

und Musikschule Rottenburg a.N. e.V. 

• Leitung der Abteilung SVA 

• Ein Mitglied des Betriebsrates oder der 

Fachbereichsleitungen der Musikschule 

 

Studienbuch 

Der Stipendiat / Die Stipendiatin dokumentiert im 

Studienbuch den besuchten Unterricht im Haupt- und 

Nebenfach, Theorie- und Ensemblestunden. Mit Stempel der 

Musikschule und Unterschrift der Lehrkraft wird der Besuch 

bestätigt. Das Studienbuch ist zur Leistungsüberprüfung 

vorzulegen. 

 


